
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung Nr. 1/2020  
zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 

Aufgrund § 44 der Geflügelpest-Verordnung hebe ich den mit Allgemeinverfügung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest vom 21.03.2020 festgelegten Sperrbezirk für die Gemeinden 
Dornum und Großheide auf. 

Der Sperrbezirk im Bereich der Gemeinden Dornum und Großheide wurde mit Allgemein-
verfügung 1/2020 eingerichtet. Weitere Ausbrüche wurden im Sperrbezirk seitdem nicht 
verzeichnet. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Oldenburg erhoben werden. Die Erhebung hat schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erfolgen. Die Klage kann auch mit qualifizierter 
elektronischer Signatur durch Zuleitung über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach (EGVP) des Gerichts erhoben werden. 

Wichtige Hinweise:  

Für das obige Gebiet gelten nunmehr bis auf Weiteres die entsprechenden Regelungen für 
das Beobachtungsgebiet (ebenfalls am 21.03.2020 errichtet). Die Regelungen sind unten 
noch einmal dargestellt. Das Aufstallungsgebot für das gehaltene Geflügel im Beobach-
tungsgebiet (s. Allgemeinverfügung 1/2020) gilt weiterhin. 

Aurich, den 14.04.2020  
Im Auftrage 

Gez. Dr. Pohlenz  
Ltd. Veterinärdirektor 
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Hinweise für das Beobachtungsgebiet: 
 

 Tierhalter haben Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten in geschlos-
senen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen 
Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), zu halten. 
 

 Tierhalter im Sperrbezirk haben der zuständigen Behörde unverzüglich die Anzahl der gehal-
tenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der verendeten gehalte-
nen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 
 

 Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und Fe-
derwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel dürfen 
weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

 
 Der Tierhalter hat sicher zu stellen, dass 

 
o die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 

nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden 
und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des 
Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

o Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

 
 Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen werden. 
 
 Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnli-

cher Art ist verboten. 
 

 Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, 
tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des 
hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, 
mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach 
jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde zu reinigen und zu des-
infizieren. 

 
 
Ausnahmen von den Schutzmaßregeln des § 21 und § 27 der Geflügelpest-Verordnung können gem. § 
22 bis 25 und §§ 28 und 29 der Geflügelpest-Verordnung genehmigt werden.   
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinäramt Aurich-Emden (04941/16-3901) 
sofort zu melden. 
 
Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
 


